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Leserbriefe

Leserbriefe zum Artikel
„Ausgewählte Versorgungsdaten zum
Schwangerschaftsabbruch in Deutschland“

$ Leserbrief 1:

Die Autoren kommen zu dem Ergebnis,
dass es „keine Hinweise auf einen Ver-
sorgungsengpass“ beim Schwanger-
schaftsabbruch (SAB) in Deutschland
gebe. Dieses Fazit muss kritisch hinter-
fragt werden. Der Artikel steht in einem
irritierenden Gegensatz zu den ersten
Ergebnissen der ELSA-Studie (1) und
widerspricht zahlreichen Berichten von
Beratungsstellen und ÄrztInnen, die
SAB durchführen. Ein näherer Blick
zeigt eklatante formale Fehler. Qualita-
tive Faktoren bleiben unberücksich-
tigt.

1. Grundlage sind Daten des Statisti-
schen Bundesamtes (1097 Meldestel-
len) sowie die in der Liste der Bundes-
ärztekammer (BÄK) eingetragenen
Einrichtungen (2, 3). Diese Liste ent-
hält 372 Praxen und bildet somit ca.
30 %ab.Auf dieser defizitärenGrund-
lage sind Schlussfolgerungen zur Ver-
sorgungssituation nicht möglich.

2. Es fehlt ein erkennbares Verständnis
von bedarfsgerechter Versorgung
und Kriterien für die Prüfung von De-
fiziten. Als ausreichende Versorgung
wird eine Entfernung von 2h PKW-
Fahrzeit zur Einrichtung willkürlich
zugrunde gelegt. Nach dem gelten-
den Sicherstellungsauftrag der KV
wird die zumutbare Entfernung zu
einer fachärztlichen Versorgung als
eine Fahrzeit von maximal 60 Minu-
ten oder Kilometer definiert (4).

3. Die Realität von ungewollt Schwan-
geren wird in der Bewertung nicht
berücksichtigt. Zum Beispiel benöti-
gen PatientInnen neben einem Auto
auch eine/n FahrerIn, da sie nach

einem SAB nicht Auto fahren dürfen.
Der ÖPNV ist nicht überall eine
gleichwertigeAlternative. Da eineOP
häufig früh am Tag stattfindet, kön-
nen 2h Fahrzeit schwierig zu realisie-
ren sein. Etwa 60 % haben bereits
mindestens ein Kind (2). Die Betreu-
ung stellt eine organisatorische Hür-
de dar. Durch die Stigmatisierung
fehlt häufig Unterstützung aus dem
sozialen Umfeld. Das erschwert die
Suche nach Begleitpersonen oder
Kinderbetreuung.Häufig sindmehre-
re Fahrten erforderlich (Vor/Nach-
untersuchung, OP-Termin). Gerade
Personen in prekären Lebenssituatio-
nen sind von o. g. Hürden besonders
stark betroffen.

4. Beeinflussende Faktoren zur quali-
tativen Bewertung der Versorgungs-
situation bleiben unberücksichtigt.
So findet keine Aufschlüsselung
über die Zahl der durchgeführten
SAB pro Einrichtung, nach Schwan-
gerschaftswoche (SSW) und Metho-
de statt. Manche Praxen bieten SAB
nur für eigene PatientInnen, bis zu
einer bestimmten SSW oder nur eine
Methode an. Nicht jede Anlaufstelle,
die SAB durchführt, ist (online) auf-
zufinden. Die individuell erlebte
Versorgungslage der PatientInnen
kann maßgeblich von der faktischen
Versorgungslage abweichen.

5. Wichtige Quellen wurden nicht be-
rücksichtigt. Die Autoren schreiben,
dass es keine Daten dazu gäbe, wie
viele Frauen in dieNiederlande reisen
würden. Das niederländische Bun-
desamt für Statistik erfasst genaue
Daten: 2020 reisten 1125 Personen
aus Deutschland für einen SAB in die
Niederlande (5).

Fazit

Um eine Aussage über die Versorgungsla-
ge zu treffen, ist eine Betrachtung der
EntfernungenvonEinrichtungen,dievon
der BÄK als „SAB-durchführend“ gelistet
werden,ungeeignet.DieVersorgungsrea-
lität kann damit nicht abgebildet wer-
den, da sie durch viele weitere Faktoren
(z. B. Methoden, Fristen, Anzahl der be-
treuten PatientInnen, Möglichkeiten für
kurzfristige Termine) beeinflusst wird.
Eine Bezugnahme auf diese lückenhafte
Untersuchung im fachlich-wissenschaft-
lichen Diskurs sollte die genannten Män-
gel berücksichtigen. Insbesondere sollte
zur Diskussion dieses Themas die wissen-
schaftlich fundierte Analyse der ELSA-
Studie abgewartet werden.

Literatur

1. Hahn, D: Versorgungssituation ungewollt
Schwangerer – „Erste Ergebnisse der ELSA Stu-
die“, DGGG-Kongress, München, 12.10.2022;
https://elsa-studie.de/

2. Statistisches Bundesamt: Meldestellen zur
Schwangerschaftsabbruchstatistik in Deutsch-
land im Jahr 2022. Aufgerufen am: 31.10.2022

3. Liste von Ärzten, Krankenhäusern und medizini-
schen Einrichtungen nach § 13 Abs. 3 Schwanger-
schaftskonfliktgesetz. Aufgerufen am
31.10.2022

4. Terminservicestelle der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung. www.kvb.de/service/patienten/
terminservicestelle/. Aufgerufen am: 31.10.2022

5. Niederländischer Jahresbericht 2020 zum
Schwangerschaftsabbruchgesetz (Anlage 2).
https://lmy.de/d6kqr. Aufgerufen am:
31.10.2022

Für den Verein
„Doctors for Choice Germany“:
Dr. med. Alicia Baier, Leonie Kühn,
Dr. med. Jana Maeffert, Dr. med. Nora
Szász, Dr. Christiane Tennhardt

Zwei Leserbriefe zum Beitrag „Ausgewählte Versorgungsdaten zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland: eine
Auswertung für die Jahre 2011 bis 2020“ von M. David und K.-D. Wernecke in FRAUENARZT 10/2022,S. 656−660

https://elsa-studie.de/
http://www.kvb.de/service/patienten/
https://lmy.de/d6kqr


1/2023 $ FRAUENARZT 23

Leserbriefe

$ Leserbrief 2:

Ich möchte darauf hinweisen, dass der
Artikel falsche Daten bzw. Grafiken ent-
hält. Darüber hinaus widerspricht der
Artikel den Erfahrungen aus der tagtäg-
lichen Praxis.

2003 gab es in Deutschland 2050 Mel-
destellen von Schwangerschaftsabbrü-
chen. 2020 gab es im Durchschnitt
über alle Quartale 1117,75. Diese Zah-
len wurden in Abbildung 7 (S. 660)
falsch dargestellt.

Die Autoren ziehen dann aus den falsch
dargestellten Daten den Schluss, dass
„der Rückgang bei der Anzahl der soge-
nannten Meldestellen (...) sich ähnlich
wie der der Gesamtzahl von Schwanger-
schaftsabbrüchen vollzogen“ habe. Sie
führen dies als Argument dafür an, dass
es aktuell keine Hinweise für Versor-
gungslücken in Deutschland gäbe. Die
echten Zahlen zeigen aber ein anderes
Bild: Ein Absinken von 2050 auf
1117,75 Meldestellen bedeutet einen
Rückgang um 50 % (45,5 %). Im glei-
chen Zeitraum ist die Zahl der Abbrüche
von 128.030 auf 99.948, also nur um
22 % gesunken. Auch wenn die Zahl der

Meldestellen nicht gleichzusetzen ist,
mit der Zahl der Stellen die tatsächlich
Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-
ren, so ist es doch ein Surrogatparame-
ter für Lücken in der Versorgung.

Darüber hinaus gibt es weitere Hinweise
auf eine verbesserungswürdige Versor-
gung, welche noch durch Studien, wie
z. B. die aktuell laufende ELSA-Studie,
zu belegen sind. Je geringer in einem
Land die Barrieren zu Schwanger-
schaftsabbrüchen sind, und dazu gehört
auch eine zeit- und wohnortnahe Ver-
sorgung, desto früher können Schwan-
gerschaftsabbrüche durchgeführt wer-
den. In Großbritannien wurden z. B.
unter den Bedingungen der Coronapan-
demie telemedizinische Schwanger-
schaftsabbrüche eingeführt. Diese
leichtere Verfügbarkeit führte zu einem
höherenAnteil an PatientInnen, die den
Abbruch vor der 6. SSW durchführen
konnten (40 % vs. 25 %). In Deutsch-
land hingegen wurden 2021 nur 9,4 %
der Schwangerschaftsabbrüche vor der
7. SSW durchgeführt. 32,8 % wurden in
der 7. und 8. SSW, und 33,6 % in der 9.
und 10. SSW durchgeführt. Diese Vertei-
lung zeigt bereits den großen Bedarf zur
Verbesserung der Versorgung auf.

Meine eigenen Erfahrungen zeigen, dass
die Versorgungssituation etwas mit die-
ser Verschiebung in die späteren Wochen
zu tun hat, da Frauen 2–3 Wochen auf
einen Termin warten müssen. Weitere
Probleme, die ich tagtäglich mitbekom-
me, sind die weiten Wege, die Frauen auf
sich nehmen müssen. Außerdem können
sie sich die Methode oft nicht aussuchen,
sondern müssen nehmen, was als erstes
verfügbar ist. So konnten im vergange-
nen Sommer in Bremen beispielsweise
keine operativen Schwangerschaftsab-
brüche mehr angeboten werden.

Außerdem liegt eine Studie aus dem Jahr
2021 vor, welche Gründe von Frauen
untersucht, einen Schwangerschaftsab-
bruch außerhalb des Gesundheitswesens
wahrzunehmen. Auch wenn als Gründe
die Wahrung der Privatsphäre ganz vorne
liegt, so wird von 10 % der Frauen eine
große Distanz zur nächsten den Abbruch
durchführenden Stelle genannt.

Berlin mag in der Versorgung mit
Schwangerschaftsabbrüchen ein Vor-
bild sein, es lässt sich aber nicht auf
den Rest der Republik verallgemeinern.

Dr. med. Maren Janotta, Bremen

$ DerArtikel vonProf.David zumThe-
ma „Ausgewählte Versorgungsdaten
zum Schwangerschaftsabbruch in
Deutschland“ mit Auswertung der
Jahre 2011 bis 2020 hat eine interes-
sante Diskussion angestoßen.

Die Analyse der Daten des Statistischen
Bundesamtes zu diesem Thema zeigen
primär keinen akuten Versorgungseng-
pass oder eine angespannte Versor-
gungslage zur Durchführung von
Schwangerschaftsabbrüchen.

Auf der anderen Seite gibt es engagierte
Kolleginnen, die mit dem Thema eng
vertraut sind und die in ihrer Analyse zu
anderen Schlussfolgerungen kommen
und hier einen deutlichen Nachbesse-

rungsbedarf sehen. Die beiden Leser-
briefe beschäftigen sich in ähnlich pro-
funder Weise mit Versorgungsdaten an-
derer Quellen und sehen hier eher einen
dringlichen Handlungsbedarf.

Wer hat hier nun Recht, welche Zahlen
stimmen?

Die DGGG-Schriftleitung begrüßt diesen
lebendigen Dialog ausdrücklich und ver-
weist auf die Komplexität dieses Themas
mit heterogener Faktenlage. Das Thema
Schwangerschaftsabbruch sollte in der
Hand der Frauenärzte verbleiben. Wir
bieten sichereAntikonzeptionenan, be-
raten zur Fortführung von Schwanger-
schaften und unterstützen Frauen in
Zwangslage und Not mit professioneller

Hilfe mit medikamentösen oder operati-
ven Möglichkeiten des Abbruches. Der
DGGG ist dieses Thema wichtig und sie
hat eine S2k-Leitlinie Schwanger-
schaftsabbruch im 1. Trimenon erarbei-
tet. Unter der Mitarbeit mandatierter
Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher
weiterer Fachverbände und Organisatio-
nen ist die Handlungsempfehlung nahe-
zu fertiggestellt.

Die Politik ist aufgerufen, die versor-
gungsrelevanten Strukturen zu gewähr-
leisten und Hürden abzubauen. Die Hür-
den sollten nie hoch sein, dürfen aber
auch nie ganz verschwinden.

PD Dr. Gert Naumann,
DGGG-Schriftleitung
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